
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/9/26 6Ob639/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1985

Norm

EheG §81 Abs3

EheG §82

Rechtssatz

Daß ein Ehegatte dem anderen - in kraß ehewidriger Weise - die Mitnutzung einer als eheliche Ersparnis

anzusehenden modernen Eigentumswohnung vorenthielt, rechtfertigt weder die Annahme eines

Ausnahmetatbestandes (etwa gemäß § 82 Abs 1 Z 2 EheG, der schon deshalb außer Betracht bleibt, weil die während

der Ehe angescha<te Wohnung dem persönlichen Gebrauch beider Ehegatten dienen sollte) noch auch sonst die

Ausnehmung dieses Vermögensobjekts von der nachehelichen Aufteilung.
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